
Richtlinien für das Verfassen der Masterarbeiten an der Abteilung für kognitive 
Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre 

Dieses Dokument fasst die aktuellen Richtlinien für die Abgabe von Masterarbeiten an der Abteilung KWM 
zusammen. Da diese sich verändern können ist dieses Dokument nicht rechtlich bindend. 

Allgemeine Bestimmungen 

Mit der Masterarbeit zeigen die Studierenden, dass sie eine Forschungsfragestellung selbständig und 
fachlich korrekt bearbeiten können. Die Masterarbeit beinhaltet einen empirischen Teil (Mithilfe in der 
Vorbereitung des Experiments, Datenerhebung und Analyse). Wichtige Informationen und Vorlagen 
können auf der Internetseite des Dekanats abgerufen werden 1.

Die Masterarbeit wird in der Regel in einem gewählten Hauptbereich (bzw. dem Haupt-
/Vertiefungsbereich) geschrieben, kann jedoch prinzipiell an jeder Abteilung geschrieben werden. In 
Absprache mit der betreuenden Person kann sie von mehreren Studierenden gemeinsam verfasst 
werden. Die Masterarbeit ist innerhalb von 12 Monaten ab Zuteilung des Themas (bzw. des 
vereinbarten Startdatums) einzureichen. Diese Frist kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes2 
um höchstens drei Monate verlängert werden. Die Dekanin bzw. der Dekan ist für die 
Fristverlängerung zuständig. Wird die Arbeit nicht fristgerecht eingereicht, gilt sie als nicht bestanden 
(Note 1). Bei einer ungenügenden Leistung wird ein neues Thema vereinbart. Die Masterarbeit wird 
von einem prüfungsberechtigten Mitglied des psychologischen Institutes begutachtet (Prof. oder PD). 
Eine Mitbetreuung durch Assistentinnen und Assistenten ist möglich.  

Die Masterarbeit muss auf dem Dekanat im Voraus angemeldet werden; dabei ist die Unterschrift der 
Gutachterin bzw. des Gutachters einzuholen. Das Formular ist zu finden unter: 
https://www.philhum.unibe.ch/studium/masterarbeit/index_ger.html (hier finden Sie ebenfalls die 
Vorlage zur Selbstständigkeitserklärung). 

Form und Umfang 
 Die Arbeit soll ca. 30-50 Seiten umfassen (exkl. Titelblatt, Literaturverzeichnis und Anhänge).

Es soll ein Zeilenabstand von 1.5 und eine Schriftgrösse von 11-12 Pt. gewählt werden
 Die Arbeit ist gemäss gängigem APA-Stil zu gestalten, allerdings sind Tabellen und

Abbildungen in den Text zu integrieren. Optional kann ein Inhaltsverzeichnis integriert werden.
Überschriften können vom APA-Stil abweichen (z.B. nummerierte Titel).

 Die Titelseite darf vom APA-Stil abweichen und muss Titel der Arbeit, Name, Adresse und
Matrikelnummer der Verfasserin bzw. des Verfassers sowie die Namen der betreuenden
Person und der Gutachterin bzw. des Gutachters enthalten.

Die Masterarbeit kann in elektronischer Form abgegeben werden. Dabei soll die Arbeit (inkl. 
Selbstständigkeitserklärung und Anhänge) als einzelne PDF-Datei der betreuenden Person, der 
Gutachterin bzw. des Gutachters, sowie dem Dekanat (beatrice.florez@unibe.ch) per Mail geschickt 
werden. Die betreuende Person und die Gutachterin bzw. der Gutachter kann nach Wunsch 
zusätzlich eine gebundene Papierversion verlangen. Wenn Sie die Masterarbeit im Sommer abgeben 
und im Herbst das Diplom erhalten wollen, beachten Sie bitte die Abgabetermine auf der 
Dekanatsseite (https://www.philhum.unibe.ch/studium/masterabschluss/index_ger.html) und sprechen 
Sie das Abgabedatum mit der betreuenden Person ab, damit gewährleistet ist, dass das Gutachten 
rechtzeitig im Dekanat eingereicht werden kann. 

1 https://www.philhum.unibe.ch/studium/masterarbeit/index_ger.html 
2 Krankheit, Erwerbstätigkeit, Schwangerschaft, familiäre Betreuungsplichten, studienbezogene Praktika ausserhalb der 
Studienpläne, auswärtige Studienaufenthalte, Sprachkurse für Fremdsprachige, Militärdienst, Zivildienst und ehrenamtliches 
Engagement innerhalb der Universität. 


